
 

 

 

 
 
 

Vorlage-Nr. 
5153/2007/1 

Der Oberbürgermeister  

Dezernat, Dienststelle 
I/02-8/0 

 Freigabedatum 
22.01.2008 

 

Beschlussvorlage 
N e u f a s s u n g 

zur Behandlung in öffentlicher Sitzung
 
Betreff 
Haushaltsplanentwurf 2008, 
hier: Veranschlagung der bezirksorientierten Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NW 
 

 
Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 8 (Kalk) 
 
 
 
Beratungsfolge  Abstimmungsergebnis 
 
Gremium 
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Bezirksvertretung 8 (Kalk) 24.01.2008       

 
Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Die Bezirksvertretung Kalk beschließt die Verwendung der vom Rat in der Sitzung am 18.10.2007 pau-
schal bereitgestellten bezirksorientierten Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2008 in Höhe von 
60.500  € gem. § 37 Absatz 3 GO NW. 
Die Ausgabemittel werden zunächst auf die „alten“ Haushaltsstellen wie folgt aufgeteilt, dabei wird die 
Verwaltung gebeten, diese Ansätze „NKF-gerecht“ in den Haushalt einzustellen: 
 
2100. 600. 9800. 6  1.000,00 € Schulprojekte 
3430. 718. 9800. 5  3.000,00 € Zuschuss Kunstpflege 
4510. 718. 9800. 6  24.000,00 € Zuschuss für Jugendarbeit im Stadtbezirk 8 
4700. 718. 9800. 6 20.000,00 € Zuschuss zur Förderung der Wohlfahrtspflege im 

Stadtbezirk 8 
5510. 718. 9800. 3 4.500,00 € Zuschuss für Sportpflege und Sportförderung im 

Stadtbezirk 8 
2100. 936. 0918. 3 1.000,00 € Schulprojekte Stadtbezirk 8 
4601. 960. 5008. 8 4.500,00 € Attraktivierung von Spielplätzen Stadtbezirk 8, (da-

von 50% für den investiven und 50% für den 
konsumtiven Bereich) 

4700. 988. 9800. 5  2.000,00 € Zuschuss an Verbände mit sozialen Aktivitäten 
Stadtbezirk 8 

5510. 988. 9800. 2 1.000,00 € Zuschuss für Sportpflege und Sportförderung 
Stadtbezirk 8 

 60.500,00 €  
 
Einzelbeschlussvorlagen zu Projekten und Maßnahmen, die aus bezirksorientierten Haushaltsmitteln 
gefördert bzw. finanziert werden sollen, werden der Bezirksvertretung zu gegebener Zeit zur Entschei-
dung vorgelegt. 
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Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
In § 37 Absatz 3 GO NW ist festgelegt, dass die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiesenen Aufga-
ben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel erfüllen. Dabei sollen sie über den Ver-
wendungszweck eines Teils dieses Haushaltsmittel allein entscheiden können. Dieser Bestimmung 
hat der Rat der Stadt Köln Rechnung getragen und in seiner Sitzung am 18.10.2007 die bezirksorien-
tierten Mittel gem. § 37 Absatz 3 GO NW auf insgesamt 560.000 € festgesetzt. 
 
Hiervon entfallen auf den Stadtbezirk Kalk 60.500 €, die sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 
18.950 € und einem Kopfbetrag von 0,39 € pro Einwohner zusammensetzen. Bei der Ermittlung des 
Kopfbetrages ist nur die Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz berücksichtigt worden. 
  
Die Bezirksvertretung Kalk hat nunmehr gem. § 37 Absatz 4 GO NW über die sachliche Verwendung 
dieser Mittel unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu entscheiden. 
 
Die einzelnen Verwendungszwecke müssen hinreichend deutlich bestimmt sein.  
 
Die bezirksorientierten Mittel können nicht nur für Projekte bzw. Maßnahmen des Ergebnisplans 
(konsumtiver Berech), sondern auch des Finanzplans (investiver Bereich) bereitgestellt werden.  
 
 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 
 
 


